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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Allgemeine Verwaltung, Kultur und Recht 
GZ: AKR 

GRDrs 435/2018 
      
 

Stuttgart, 17.05.2018 

Erhöhungen von institutionellen Zuwendungen im Bereich Literatur 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Kultur und Medien 
Verwaltungsausschuss 
      

Beratung 
Beschlussfassung 
      

öffentlich 
öffentlich 
      

26.06.2018 
27.06.2018 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Das Literatur- und Medienhaus Stuttgart e.V. erhält ab dem Jahr 2018 eine institutio-

nelle Förderung in Höhe von 280.000 Euro. 
 

2. Die Akademie für gesprochenes Wort / Uta Kutter Stiftung erhält ab dem Jahr 2018 
eine institutionelle Förderung in Höhe von 154.500 Euro. 
 

3. Der Aufwand wird im Teilergebnishaushalt 2018/2019 THH 410 – Kulturamt, Konten-
gruppe 430 – Transferaufwendungen, gedeckt. 

 
 

Begründung

Nach § 41 der Zuständigkeitsordnung (ZO) ist der Verwaltungsausschuss des Gemein-
derats für die Gewährung von institutionellen Zuwendungen für kulturelle, wissenschaft-
liche oder volksbildende Zwecke bei Folgebewilligungen jährlich wiederkehrender Zu-
wendungen über 290.000 EUR oder Erhöhungen um mehr als 10 % und einer sich 
dann ergebenden Zuwendung über 77.000 EUR im Einzelfall zuständig. 
 
Zu 1. Literatur- und Medienhaus Stuttgart e.V. 
 

 Das Literaturhaus Stuttgart besteht seit 2001. Es ist fest im Kulturbetrieb der Stadt 
verankert und vernetzt. Die Einwohner der Stadt Stuttgart sind mit dem Haus sehr 
verbunden. Daneben gehört das Haus zu den größten und renommiertesten Litera-
turhäusern im deutschsprachigen Raum. 
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 Durch den Erwerb der Immobilie „Literaturhaus“, Breitscheidstr.4, im Jahr 2017 
durch den Trägerverein des Literaturhauses steigen zukünftig die Instandhaltungs-
kosten sowie die Betriebs- und Nebenkosten. Die Veranstaltungskosten werden 
wegen der allgemein steigenden Werbekosten, Reise- und Übernachtungskosten 
und Autorenhonorarzahlungen sowie auch aufgrund der Einführung des Mindest-
lohns im gesamten extern verlagerten Dienstleistungssektor zukünftig weiter stei-
gen. Das Angebot des Literaturhauses wird jährlich ambitionierter, also auch kos-
tenaufwendiger. Das Haus gehört auch aufgrund dieses anspruchsvollen Pro-
gramms zu den bedeutendsten im deutschsprachigen Raum mit internationaler 
Strahlkraft. Aufgrund des ehrgeizigen, zukunftweisenden Veranstaltungsprogramms 
des Literaturhauses steht auch eine Personalaufstockung an. 

 

 Die Landeshauptstadt Stuttgart hat den Literaturhausverein von Anbeginn an in sei-
nem Ziel, einen über die Stadt hinaus strahlenden Literaturort zu schaffen, unter-
stützt. 

 

 Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.12.2017 im Rahmen der Haushaltsbe-
ratungen 2018/2019 eine Erhöhung der institutionellen Förderung des Literatur- und 
Medienhauses Stuttgart e. V. ab 2018 um 92.320 EUR auf 280.000 EUR beschlos-
sen. 

 
Zu 2. Akademie für gesprochenes Wort 
 

 Mit zahlreichen Veranstaltungsformaten und Projekten der Hör-, Sprach- und Spre-
chentwicklung vermittelt die Akademie für gesprochenes Wort die Kultur der freien 
Rede, des Dialogs und der Diskussion. Zielgruppen sind Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene. Für ihre Arbeit wurde die Stiftung mehrfach ausgezeichnet. 

 

 Die Akademie steht seit einigen Jahren vor der Herausforderung der Nachfolgelö-
sung der bislang ehrenamtlichen Akademiedirektion sowie des Aufbaus eines fest-
angestellten Teams an künstlerisch-pädagogischen Sprecherinnen und Sprechern. 
Daneben beabsichtigt die Akademie, Tätigkeiten in der sprachlichen und kulturellen 
Bildung sowie interkulturelle Aktivitäten zu erweitern. 

 

 Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.12.2017 im Rahmen der Haushaltsbe-
ratungen 2018/2019 eine Erhöhung der institutionellen Förderung der Akademie für 
gesprochenes Wort ab 2018 um 60.000 EUR auf 154.500 EUR beschlossen. 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Es handelt sich um den Haushaltsvollzug 2018 und 2019. Die Mittel sind im Haushalts-
plan, Sachkonto 43180000 – Zuschüsse an übrigen Bereich, Kontierung 417LITE10 ver-
anschlagt.  
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

Keine 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

Keine 
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Erledigte Anfragen/Anträge: 
Keine 

 
Dr. Fabian Mayer 

Anlagen 

Keine 
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Anlage 1 zu GRDrs 435/2018 
 
<Anlagen> 
 
 


